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Verordnung 
zum Schutze der Feldgehölze und Hecken.

Vom 29. Oktober 1953

2tir Steigerung der Hektarerträge sind im Rahmen der Landschaftsgestaltung ausgedehnte feldschützende 
Gehölzpflanzungen vorgesehen. Sie sollen Verwehungen,Auswaschungen und Verluste an der Bodenkrume ver- 
hindern, den Wasserhaushalt verbessern und die biologische Schädlingsbekämpfung fördern. Diesem Zwecke dienen 
in vielen Fällen auch vorhandene Gehölzreste. Es wird deshalb folgendes verordnet:

§ 1
(1) Alle Gehölze, Gebüsche, Baumgruppen und Hecken 

innerhalb der Feldflur, welche im Zuge der Landschafts
gestaltung angelegt worden sind oder künftig angelegt 
werden, stehen unter Landschaftsschutz.

(2) Darüber hinaus können Waldreste und Gehölz
streifen an Abhängen, Böschungen, Wällen, Gräben, 
Bach- und Flußufern durch die Räte der Kreise eben
falls unter Landschaftsschutz gestellt werden.

(3) Die Veränderung oder Beseitigung der unter 
Absätze 1 und 2 fallenden Objekte bedarf der schrift
lichen Einwilligung des zuständigen Rates des Kreises.

§ 2
(1) Die nöch § 1 geschützten feldschützenden Gehölz

pflanzungen sind von den Eigentümern, Rechtsträgern 
oder sonstigen Nutzungsberechtigten so zu bewirt
schaften, daß ihre Schutzwirkung voll erhalten bleibt.

(2) Jedes Roden, Abbrennen und jede Art sonstiger 
Beschädigung, ebenso das Abbrennen von Grasrainen 
in einem Umkreis von 100 m ist verboten.

§ 3
Die Holznutzung durch die im § 2 Genannten hat nur 

nach den Weisungen der Unterabteilung Forstwirtschaft 
beim Rat des Bezirkes über das zuständige Kreisforst
amt zu erfolgen.

§ 4
Mit Haft und mit Geldstrafe bis zu 150,-—DM oder 

mit einer dieser Strafen wird bestraft, wer
a) dem § 2 zuwiderhandelt oder

b) die Holznutzung der im § 1 genannten feld
schützenden Gehölzpflanzungen entgegen den nach 
§ 3 zu erlassenden Weisungen ausübt, wenn in die
sen Weisungen ausdrücklich auf diese Verordnung 
Bezug genommen worden ist.

§ 5
Durchführungsbestimmungen zu dieser Verordnung 

erläßt das Amt für Wasserwirschaft.

§ 6 ^
Diese Verordnung tritt mit ihrer \ferkündung in Kraft«

Berlin, den 29. Oktober 1953
Die Regierung 

der Deutschen Demokratischen Republik

Der Ministerpräsident Amt für Wasserwirtschaft 
G r o t e w o h l  P r o f .  M ö l l e r

Leiter

Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung zum Schutze der Feldgehölze 

und Hecken.

Vom 29. Oktober 1953
Auf Grund des § 5 vorstehender Verordnung wird 

folgende Durchführungsbestimmung erlassen:

§ 1
Zu § 1 vorstehender Verordnung:

Der Rat des Kreises führt unter Mitwirkung des 
Kreisbeauftragten für Naturschutz eine Erfassung der 
geschützten Gehölze durch und setzt davon betroffene


